
Flair Gym e.V. - Satzung
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen Flair Gym. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werdenund führt danach den Zusatz „e.V.".
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Vereinszweck
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege des Sports.
(2) Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung von wöchentlich mehrfachstattfindenden Trainingskursen verschiedener Kampf- und Fitnesssportarten wie Thaiboxen,Functional Fitness und Gesundheitssport sowie der Förderung sonstiger sportlicher Übungen undLeistungen.
(3) Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Hamburger Sport-Bund e.V. und in den für die imVerein betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbände an.
(4) Der Verein und seine Mitglieder wenden sich gegen jegliche Diskriminierung wiebeispielsweise aufgrund von rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Religion, Weltanschauung,Alter, Geschlecht, sexueller Identität oder Behinderung.
§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinnedes Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durchunverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5) Auf Beschluss des Vorstands darf der Verein Mitgliedern des Vorstandes oder Mitgliedernanderer Organe und Inhaber von Funktionen Aufwandsentschädigungen nach § 3 Ziffer 26 a EStG(Ehrenamtspauschale) bis zur dort festgesetzten Höhe zahlen.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen ist dieZustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.



§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) DieMitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur miteiner Frist von 3 Monaten zum Monatsende erklärt werden.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus demVerein ausgeschlossen werden,wenn es
a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt. Indiesem Fall ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, vor dem Ausschluss zu den Gründen desAusschlusses Stellung zu nehmen. Hierzu werden diese dem Mitglied schriftlich mitgeteilt und dasMitglied zu einer Stellungnahme binnen zwei Wochen aufgefordert. Die Ausschlussentscheidung istdem Mitglied per Einschreiben zuzustellen.
b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge imRückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückständenicht eingezahlt hat.
§ 6 Aufnahmegebühren, Beiträge und Umlagen
(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen im Voraus fällig werdenden monatlichenMitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühr und derMitgliedsbeiträge wird vom Vorstand festgelegt.
(2) Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckungeines größeren Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werdenkann. Sie dürfen höchstens 1 x pro Jahr und grundsätzlich nur bis zur Höhe von 25 % einesJahresmitgliedsbeitrages erhoben werden. Die Höhe und Fälligkeit der Umlagen wird vom Vorstandfestgelegt.
§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand unter Einhaltung einerEinladungsfrist von 4 Wochen durch schriftliche oder in Textform gehaltene Einladung an dieletztbekannte Email-Adresse oder Wohnanschrift der Mitglieder einzuberufen. Mit der Einladungzur Mitgliederversammlung ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.
(2) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens drei Wochen vor dem Tagder Versammlung beimVorstand eingegangen sein, um in die Tagesordnung aufgenommen werdenzu können.
Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 2 BGB können später eingehende Anträge (ausgenommenAnträge auf Satzungsänderung) nur dann behandelt werden, wenn für deren Behandlung eindringendes Regelungsbedürfnis noch in dieser Mitgliederversammlung besteht und diesesdringende Regelungsbedürfnis von mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder bejaht wird. Anträge,die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können nicht mehr behandelt werden.



(3) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
- Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung,- Bericht des Vorstandes und Kassenbericht,- Bericht der Kassenprüfer,- Entlastung des Vorstandes,- Wahlen,- Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und Auflösung des Vereins.
(4) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksichtauf die Zahl der erschienenen Mitglieder.
(5) Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt demVorstand; der Vorstand ist berechtigt,ggf. eine dritte Person mit der Versammlungsleitung zu betrauen.
(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, dasvom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Der Protokollführer wirdzum Beginn der Mitgliederversammlung gewählt.
(7) Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben undmindestens 1 Jahr Mitglied im Verein sind. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
(8) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der einfachen Mehrheitder abgegebenen gültigen Stimmen; Satzungsänderungen und Beschlüsse über Auflösung und/oderVerschmelzung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Vereinsmitglieder,Beschlüsse über Änderungen des Vereinszwecks einer Mehrheit von 3/4 aller Vereinsmitglieder.
(9) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit durch Beschluss desVorstandes einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn dieEinberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und derGründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten dieBestimmungen für die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.

§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus fünf gleichberechtigten Vereinsmitgliedern und vertritt den Vereingerichtlich und außergerichtlich. Jede in den Vorstand gewählte Person isteinzelvertretungsberechtigt.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 2 Jahre gewählt. Er bleibt so langeim Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Die Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied desVorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand durch einstimmigen Beschluss einErsatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds.
§ 10 Kassenprüfer
(1) Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahrengewählt. Wiederwahl ist zulässig.



(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, die Geschäftsführung des Vorstandes auf derGrundlage des für das jeweilige Geschäftsjahr beschlossenen Haushaltsplanes zu überprüfen undder Mitgliederversammlung jährlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer sind berechtigt, dieVorlage sämtlicher Rechnungsunterlagen und Belege in den Räumen des Vereins zu verlangen.
§ 11 Haftung
(1) Mit Erwerb der Mitgliedschaft verzichtet jedes Mitglied auf alle Ansprüche, die ihmgegenüber dem Verein daraus entstehen können, dass es anlässlich seiner Teilnahme amVereinsbetrieb im Sinne des § 2 der Satzung und/oder in Ausübung von Funktionen innerhalb desVereins Unfälle oder sonstige Nachteile erleidet. Dieser Verzicht gilt, gleich, aus welchemRechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auch auf solchePersonen und Stellen, die aus dem Unfall selbständig sonst Ansprüche herleiten könnten.
(2) Dieser Verzicht gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln zum Unfall bzw. zum Nachteilgeführt hat. Dieser Verzicht gilt auch insoweit und in dem Umfang nicht, wie der VereinVersicherungen für das Mitglied abgeschlossen und/oder das jeweilige Risiko versichert hat.
(3) Das Mitglied ist verpflichtet, sich über Umfang und Höhe der abgeschlossenenVersicherungen zu informieren und weiß, daß es sich auch auf eigene Kosten zusätzlich versichernkann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht in dem Umfange besteht, die das Mitglied fürausreichend hält.
(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden bei der Ausübung ihrer Geschäftsführung von derHaftung für einfache und grobe Fahrlässigkeit freigestellt; das gilt auch für die Überwachung derTätigkeit hauptamtlicher Geschäftsführer und aller übrigen Mitarbeiter.
§ 12 Datenschutz
(1) Alle Organe des Vereins und Funktionsträger sind verpflichtet, nach außen hin und Drittengegenüber die gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundversordnung (DSGVO) inVerbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz und den dazu erlassenen Ländergesetzen zubeachten. Jedes Mitglied ist damit einverstanden, dass der Verein zur Erfüllung seiner Zwecke undAufgaben personenbezogenen Daten seiner Mitglieder speichert und vereinsintern sowie innerhalbder Verbände, bei denen Mitgliedschaften des Vereins bestehen, übermittelt.
(2) Jedes Mitglied hat das Recht auf:
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sindc) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern wederderen Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war.
(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein tätigeist es untersagt, personenbezogenen Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligenAufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zumachen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genanntenPersonen aus dem Verein hinaus.
§ 13 Wegfall des Vereinszwecks, Auflösung oder Verschmelzung des Vereins



(1) Die Auflösung oder Verschmelzung des Vereins kann nur auf einer ausdrücklich undausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
(2) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigtenMitglieder anwesend sind. Bei geringerer Anwesenheit muss eine neue Versammlung einberufenwerden, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist.
(3) Sämtliche Beschlussfassungen der hier in Rede stehenden Art müssen mit einer Mehrheitvon 3/4 der erschienenen Mitglieder erfolgen.
(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögendes Vereins an Tyger Trimiar Gym e.V. – Fighting for Gender Equality and Diversity in Sports, deres unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zuverwenden hat.


